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Ihr Zeichen: 
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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, 
das Meldegesetz 1991 , das Namensänderungsgesetz, das 
Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das 
Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und 
Anpassungsgesetz 2016 - Inneres); 
Stellungnahme 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst begrüßt die geplanten Änderungen des 
Waffengesetzes und darf dazu folgenden abgeänderten Formulierungsvorschlag 
(Z 2) machen : 

"Ein Bedarf im Sinne des § 21 Abs. 2 ist jedenfalls als gegeben anzunehmen, wenn 

1. der Betroffene glaubhaft macht, dass er außerhalb von Wohn- und 
Betriebsräumen oder seiner eingefriedeten Liegenschaften besonderen 
Gefahren ausgesetzt ist, denen am zweckmäßigsten mit Waffengewalt 
wirksam begegnet werden kann oder 

2. es sich um ein Organ handelt, das nach bundesgesetzlichen Vorschriften zur 
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt und in diesem 
Zusammenhang zum Führen einer Dienstwaffe ermächtigt ist. " 

Damit soll sichergestellt werden , dass die Einschränkung auf Kaliber 9 mm entfällt 
und alle Personen, die zur Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt und dem 
Führen einer Waffe verpflichtet sind, umfasst werden . 

Mit freundlichen 
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